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Einleitung

A. Einführung

Paul Kirchhof warb im Wahlkampf 2005 für ein einfacheres und gerech-
teres Steuersystem, das die Erstellung einer Steuererklärung in zehn Minu-
ten ermöglichen sollte.1 Zwar wurden diese Pläne nicht umgesetzt, aber 
dafür schuf Kirchhof mit seinem Gutachten im Auftrag von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio die Grundlagen für die Reform der Rundfunkfinanzierung, 
die mit dem Inkrafttreten des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (RBStV) am 
1. Januar 2013 Wirklichkeit geworden ist. Dieses Regelwerk sollte die Er-
hebung der Rundfunkbeiträge vereinfachen und alle Beitragspflichtigen 
durch die Beseitigung eines angenommenen Vollzugsdefizits tatsächlich 
gleich und damit gerecht belasten. Zugleich wollte der Gesetzgeber der 
fortschreitenden Konvergenz der Medien Rechnung tragen. Die Umsetzung 
beider Ziele führte zur Loslösung vom Gerätebezug mit der Folge, dass 
eine Beitragspflicht sogar für Personen ohne Empfangsgerät vorgesehen ist.

Allerdings endete die Diskussion über die Reformbedürftigkeit der Rund-
funkfinanzierung nicht mit der Einführung des RBStV, und ein im Dezem-
ber 2014 veröffentlichtes Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des 
Bundesfinanzministeriums schlägt eine Finanzierung aus Steuern oder Ge-
bühren vor. Für das Anhalten der Diskussion ist vor allem die Kontroverse 
um die gegenwärtige Regelung verantwortlich, die in den zahlreichen Ge-
richtsverfahren, Aufsätzen und Gutachten2 zur Verfassungsmäßigkeit des 
RBStV zum Ausdruck kommt. Viele Beitragsschuldner empfinden gerade 
die typisierenden und pauschalierenden Regelungen als ungerecht und hät-
ten sich ein stärker differenzierendes Gesetz gewünscht. Besonders schwer 
wiegt die Kritik am Fundament der Reform, der Rechtsnatur des Rundfunk-
beitrags. Beitragsschuldner ohne Empfangsgerät genössen keinen beitrags-
rechtlichen Vorteil aus dem Angebot der Rundfunkanstalten und würden wie 
bei einer Steuer voraussetzungslos belastet. Für eine Steuer wiederum fehle 
den Ländern die Gesetzgebungskompetenz. Die vorgebrachten Bedenken 
betreffen auch die Beitragsbemessung, insbesondere die hohe Belastung von 
Filial- und Mietwagenunternehmen. Schließlich werden die Beitragspflicht 

1 F.A.S. v. 21.08.2005, Nr. 33, S. 31.
2 Gutachter: Streinz / Herrmann (unveröffentlichtes Gutachten), Jarass, Dittmann /  

Scheel, Paul Kirchhof, Bull, Waldhoff, Degenhart, Koblenzer / Günther, Kube. 
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für Zweitwohnungen und die Vereinbarkeit mit dem europäischen Beihilfe-
recht angezweifelt. Aufseiten der Reformkritiker hat sich vor allem Chri-
stoph Degenhart durch Gutachten im Auftrag des Einzelhandels und des 
Autovermieters Sixt sowie durch zahlreiche Aufsätze exponiert.

Im Mai 2014 bejahten die Verfassungsgerichtshöfe von Rheinland-Pfalz 
und Bayern die Verfassungsmäßigkeit des umstrittenen Gesetzes. Jedoch ist 
die Gefahr für die Neuregelung dadurch nicht gebannt, weil das BVerfG 
noch nicht entschieden hat3 und dessen Urteil anders ausfallen könnte. Vie-
le Probleme wurden von den Landesverfassungsgerichten nur sehr kurz 
angesprochen oder unter Verwendung abstrakter Aussagen übergangen. Der 
ergebnisorientierten Argumentation fehlt oft der Mut für eine detaillierte 
Auseinandersetzung. Einen ähnlichen Eindruck vermitteln die zahlreichen 
Gutachten. Es bleibt die berechtigte Frage, ob diese einfache Regelung 
wirklich gerecht ist.

B. Schwerpunkte und Gang der Untersuchung

Die Untersuchung wird Schwerpunkte bei der Rechtsnatur des Rundfunk-
beitrags, der besonders hohen Beitragslast von Filial- und Mietwagenunter-
nehmen, dem Zweitwohnungsbeitrag, der Abschaffung von Befreiungen für 
körperlich beeinträchtigte Rundfunkteilnehmer und schließlich bei einzelnen 
Aspekten des europäischen Beihilferechts setzen. Dagegen klammert die 
Abhandlung datenschutzrechtliche Fragen4 aus, da hier keine Probleme er-
kannt wurden. Zudem ließen sich solche Probleme durch kleine Gesetzes-
korrekturen leicht beheben, während die abgabenrechtliche Einordnung des 
Rundfunkbeitrags das Konzept als Ganzes betrifft und ein Verstoß gegen die 
Finanzverfassung viel tiefgreifendere Folgeprobleme nach sich zöge. Ähn-

3 Eine Verfassungsbeschwerde scheiterte am Subsidiaritätsprinzip: BVerfG, Be-
schl. v. 12.12.2012 – 1 BvR 2550 / 12, juris Rn. 4 = NVwZ 2013, 423 f.

4 Ausführlich zu datenschutzrechtlichen Fragen: Bull, Rundfunkbeitrag und Da-
tenschutz, S. 21 ff. zur Zulässigkeit des einmaligen Melderegisterabgleichs und 
S. 35 ff. zur regelmäßigen Datenübermittlung durch die Meldebehörden. Kritischer: 
Geuer, jurisPR-ITR 19 / 2013, Anm. 6. Bisher hat nur ein Gericht datenschutzrecht-
liche Bedenken geäußert und die Übermittlung der folgenden Daten durch die Mel-
debehörden an den Beitragsservice für unzulässig angesehen: Doktorgrad, Familien-
stand, letzte Anschrift von Haupt- und Nebenwohnungen. Diese Daten seien zur 
Beitragserhebung nicht erforderlich, sondern erleichterten sie nur (VG Göttingen, 
Beschl. v. 03.09.2013 – 2 B 785 / 13, juris Rn. 21 = ZD 2014, 106 ff.). Allerdings 
können diese Daten zur genauen Identifizierung von Beitragsschuldnern beitragen, 
vor allem bei gleichem Nachnamen, weshalb die vorgenannte Entscheidung wieder 
aufgehoben wurde (OVG Lüneburg, Beschl. v. 10.09.2013 – 4 ME 204 / 13, juris 
Rn. 8 ff. = ZUM-RD 2013, 629 ff.). 



 B. Schwerpunkte und Gang der Untersuchung 21

lich virulent wären Rechtsverstöße im Bereich der Beitragsbemessung und 
des europäischen Beihilferechts.

Das erste Kapitel skizziert die alte Rechtslage, den Reformbedarf und die 
wesentlichen reformbedingten Neuerungen. Das zweite Kapitel stellt die 
verschiedenen Abgabenformen und ihre jeweilige Eignung für die Rund-
funkfinanzierung vor. Die Frage nach der geeigneten Abgabe scheint durch 
die Reform obsolet geworden zu sein, doch hat sie weiterhin mittelbare 
Auswirkungen auf die abgabenrechtliche Qualifikation des Rundfunkbei-
trags. Denn würde sich eine Beitragsfinanzierung als alternativlos erweisen, 
könnte dies die Grundlagen für einen Verfassungswandel im Beitragsrecht 
legen, der ein zukunftsfähiges Finanzierungskonzept für die Rundfunkan-
stalten zum Ziel hätte und einen atypischen Beitrag akzeptabel erscheinen 
ließe. Atypisch könnte der Rundfunkbeitrag insofern sein, als er den tradi-
tionellen Vorteilsbegriff durch die Beitragslast von Personen ohne Emp-
fangsgerät sehr stark ausdehnt und fast schon entmaterialisiert. Aber viel-
leicht bedarf es dieser Weiterentwicklung der Verfassung gar nicht, weil der 
Rundfunkbeitrag bereits nach herkömmlichen Maßstäben als Beitrag quali-
fizierbar ist.

Die Rechtsnatur des Rundfunkbeitrags wird im dritten Kapitel behandelt. 
Hierbei liegt der Fokus auf der Auseinandersetzung mit Kirchhofs Konzept 
einer unwiderlegbaren Vorteilsvermutung. Das Kernproblem fächert sich in 
zwei getrennte Streitpunkte auf: Erfordernis und Existenz eines Vorteils. 
Zum einen stellt sich die Frage, ob man sogar Personen ohne individuellen 
Vorteil aufgrund einer Typisierungsbefugnis zu einem Rundfunkbeitrag he-
ranziehen darf oder ob dies dem Wesen des Beitrags widerspricht. Zum 
anderen schließt sich, kommt man zu der letztgenannten Einschätzung, die 
Folgefrage an, ob Beitragsschuldner ohne Empfangsgerät einen Vorteil aus 
dem Angebot der Rundfunkanstalten ziehen. Die Untersuchung nähert sich 
der Beantwortung dieser Fragen über einen Vergleich mit anderen Beiträ-
gen. Denn die etablierten Beiträge prägen das herkömmliche Vorteilsver-
ständnis und bilden das Gesamtsystem, in das sich der Rundfunkbeitrag 
einfügen könnte bzw. müsste. Sollte sich der Rundfunkbeitrag nicht in die 
tradierte Beitragsdogmatik einfügen, könnte sich die Zulässigkeit der unwi-
derlegbaren Vorteilsvermutung aus einem denkbaren Verfassungswandel er-
geben.

Das vierte Kapitel befasst sich vorwiegend mit der Beitragsbemessung im 
betrieblichen und privaten Bereich. Die Belastungsverteilung im betriebli-
chen Bereich offenbart große Diskrepanzen und könnte gegen den Gleich-
heitssatz und das Äquivalenzgebot verstoßen, wobei sich vor allem Filial- 
und Mietwagenunternehmen besonders beschwert fühlen. Filialunternehmen 
profitieren durch ihre zahlreichen kleinen Betriebsstätten nicht von der de-




